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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zeitraum vom 19. Januar 2009 bis 2. Juni 2009 führte die Thüringer Aufbaubank,  Abteilung Revision/EU-Prüfung eine Systemprüfung bei der Förderung der Abwasserentsorgung mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durch. 

Ziel derartiger Systemprüfungen ist die Kontrolle der Beachtung und Einhaltung sämt-licher relevanter Vorschriften, insbesondere jedoch der einschlägigen Verordnungen der Europäischen Kommission. 

Gegenstand der Prüfungen sind dabei sowohl die von der so genannten zwischengeschalteten Stelle, dem Referat Siedlungswasserwirtschaft im TMLNU, gesetzten Rahmen-bedingungen für die Förderung als auch die konkrete Umsetzung der Förderung durch die TAB, Abt. Tourismus/Wasserwirtschaft im Einzelfall. 

Das Ergebnis dieser Systemprüfung ist dem TMLNU sowie der TAB, Abt. Tourismus/ Wasserwirtschaft im Form des Prüfberichts Nr. S 01/2009 vom 21. August 2009 über-mittelt worden. Die Prüfbericht enthält eine Vielzahl von Hinweisen für eine rechtskonformere Anwendung der einschlägigen zuwendungsrechtlichen Regelungen.

So wird ein Ergebnis der Überprüfung eine nochmalige Änderung der Richtlinie für die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen sein. Diese erfolgt aus formalen Gründen und wird nur redaktioneller Natur sein. Auswirkungen auf die Höhe der Zuwendung oder der zuwendungsfähigen Ausgaben sind damit nicht verbunden. Diese Änderung der Richtlinie wird im 1. Quartal 2010 ebenfalls auf der u. g. Internetseite veröffentlicht.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Prüfung befasste sich mit dem Artikel 55 der VO (EG) 1083/2006 zur Ermittlung des maximalen EU-Zuschusses. Wie Ihnen aus dem Informa-ionsbrief Förderung Nr. 20 bekannt ist, muss diese Ermittlung für alle Vorhaben mit   einem Umfang von mehr als 1 Mio. € durchgeführt werden. Die nachfolgenden Aus-führungen sind daher nur für derartige Vorhaben relevant.
Da sich das diesbezügliche Regelwerk der EU nicht geändert hat, erfolgt keine grundsätzliche Veränderung der Berechnung, die Einfluss auf die Höhe der EU-Zuschusses hätte. 

Die Berechnung erfolgt weiter mit der Ihnen bekannten Excel-Datei. Diese wurde jedoch ergänzt und verbessert. Das Ziel bestand insbesondere darin, den Berechnungsweg nachvollziehbarer zu gestalten. 
Sie finden für diesen Zweck neben den Erläuterungen auf den einzelnen Seiten der Datei einen separaten Erläuterungstext auf der Internetseite des TMLFUN.

Ebenfalls neu, aber, so denken wir, nachvollziehbar sollte sein, dass die TAB für die von den Antragstellern zu liefernden Angaben künftig Nachweise verlangt. Diese Nachweise sind auf der letzten, neu eingefügten Seite der Datei mit der Bezeichnung „Unterlagen“ aufgeführt. Da Sie Ihre Angaben auch bisher schon aus diesen Unterlagen entnommen haben dürften, stellt diese Anforderung keinen zusätzlichen Aufwand dar.

Mit der Verwaltungsbehörde des EFRE, dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft,   Arbeit und Technologie abgestimmt wurde, dass bei Anwendung von Art. 55 Überrechnungen des Fördersatzes letztmalig auf Basis des Submissionsergebnisses stattfinden. Alle danach erfolgenden Veränderungen der Ausgaben führen bei unverändertem Fördersatz lediglich noch zu Anpassungen der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Auch der auf der Internetseite des TMLFUN eingestellte Leitfaden hat sich geringfügig geändert. Dies betrifft jedoch nur die Begründung für die Wahl der unveränderten Abzinsungssätze. Alle Unterlagen finden Sie wie bisher auf der Seite

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz - EFRE-Förderung Abwasser
Bei Rückfragen bitten wir, die jeweils zuständigen SachbearbeiterInnen bei der TAB zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Thomas Wagner

Telefon:  03 61   37-900
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